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8. Gesetz: Wiener Krankenanstaltengesetz; Änderung. 

s. 
Gesetz vom 19. November 1979 betreffend 
die Knderung des Wiener Krankenanstalten

gesetzes 

Der Wiener Landtag hat in Ausfü1hrung der 
grundsatzg.esetzlichen B·estimmungen des Kran
kenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 659/1977, 
beschlos"'n: 

Das Wiener Krankenanstaltengesetz, LGBL für 
Wlen Nr. 1/1958, in der Fassung ·der Gesetze 
LGBI. für Wien Nr. 13/1958, 14/1965, 25/1966, 
28/1967, 57/1974, 32/1977 und 19/1979 wird wie 
folgt geändert: 

1. Der § 5 hat zu .Jauten: 

„§ 5. (1) Jede geplante räumliche Veränderung 
einer Krankenanstalt ist der Landesregierung an
zuzeigen. 

(2) Die wesentliche Veränderung einer Kran
kenanstalt bed:i..rf einer Bewilligung der Landes
regierung. ln1 V erf.ahr.en darüber ist der § 3 
sinngemäß anzuwenden. Die dem Bewilligungs
hescheid ·entsprech·end geänderte Anlage der 
Krankenanstalt darf in BeJtri1eb .genommen wer
den, doch ist darüber spätestens .gleichzeitig mit 
der lnJbetriebnahme vom Rechtsträger der Kran
kenanstal:t bei der Landesregierung unter An
gabe des Zeiltpunktes der Inbetriebnahme die 
Anzeige zu erstatten. Dies gilt nicht 1b.ei wesent
lidien V1erinderungen von nidlt unter § 1 Aibs. 3 
Z. 7 fallenden Krankenanstalten der Sozialver
sidierungsträger. In diesem Falle ist der § 4 
sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Verl'egung einer Krankenanstalt an 
einen anderen Betriebsort bedarf einer Bewilli-

gung der Landesregierung. Im Verfahren dar
über sind die §§ 3 und 4 sinngemäß anzuwen
den." 

2. Der § 7 hat zu lauten: 

„§ 7. Die Sperr,c einer Krankenanstalt oder 
eines T eilbereidies derselben ist von der Landes
regierung anzuordnen, wenn die Krankenanstalt 
entweder 

a) ohne Bewilligung gemäß § 3 Abs. 2, § 4 
Abs. 1, § 5 AJbs. 2 oder § 5 AJbs. 3 be
trieben wird oder wenn 

b) B·edingungen oder Auflagen eines Beschei
des gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1, § 5 
AJbs. 2 oder § 5 Abs. 3 nicht erfüllt sind 
und dadurch der gesicherte :Betrieb der 
Krankenanstalt nicht mehr g.ewährlei.stet 
ist." 

3. Dem § 12 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Die Rechtsträger von KrankenanSltalten 
können die Speidlerung, Verarbeitung und Auf
bewahrung von Krankengesdiichten anderen 
Rechtsträgern übertragen. Dies gilt auch für die 
Speich,erung, Verarbeitung und Aufbewahrung 
mittels automationsunterstützter Datenverarbei
tung. Für die Rechtsträg.er, denen die Speiche
rung, Veraribeitung und Aufbewa:hrung über
tragen wurde, und die in iJhnen beschäftigten 
Personen besteht Verschwieg.enheiJtspflidit im 
u.mfang des § 11. Weitergaben von personen
:bezog,enen D:Lten durch diese Reditsträger sind 
nur an Ärzte oder Krankenanstalten zulässig, 
in deren Behandlung der Betroffene steht." 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
Gratz Bandion 
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